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1 Grundlagen 

1.1 Gesetze und Verordnungen 

Dieser Bebauungsplan wird auf Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen 
aufgestellt: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 
ist. 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung – PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3). 

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 52). 

1.2 Beschlüsse 

Der Rat der Gemeinde Amelinghausen hat in seiner Sitzung am 26.08.2025 den 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnen und 
Arbeiten am Lerchenweg“, einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschl. Aufhebung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 „Generationenwohnen am Lerchenweg in 
Amelinghausen“, der als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB aufgestellt 
werden soll, gefasst. In gleicher Sitzung hat der Rat ebenfalls den Beschluss über die 
Veröffentlichung (Veröffentlichungsbeschluss) gem. § 3 Abs. 2 BauGB gefasst.  

Der Rat der Gemeinde Amelinghausen hat ferner beschlossen, gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
von der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB abzusehen. Der betroffenen Öffentlichkeit wird im Rahmen der Veröffentlichung 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Den von der Planung 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird parallel zur 
Veröffentlichung (§ 3 Abs. 2 BauGB) im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 

Durch den Rat der Gemeinde Amelinghausen wurde am __.__.____ der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 BauGB gefasst. 
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1.3 Entwicklung aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (Berichtigung) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Amelinghausen stellt die im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Flächen überwiegend als Sonderbaufläche 
mit der Zweckbestimmung „Gesundheit, Fremdenverkehr, Senioren“ und teilweise als 
gemischte Baufläche und Wohnbaufläche dar.  

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu entwickeln sind, zu entsprechen, wird der 
Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst (gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
Durch die Berichtigung des Flächennutzungsplans wird die bisher wirksam dargestellte 
Sonderbaufläche in die Darstellung einer gemischten Baufläche und einer Wohnbaufläche 
geändert. Der Bebauungsplan Nr. 42 setzt sodann ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 
BauNVO und ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO fest und wird daher als aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Amelinghausen entwickelt angesehen.  

Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Amelinghausen 
(Quelle: Geoportal Landkreis Lüneburg) (ohne Maßstab, Planbereich mit einem Pfeil gekennzeichnet) 

 

1.4 Zielvorgaben durch übergeordnete Planungen 

Der Bebauungsplan ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Gem. 
§ 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen 
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zu schützen und zu entwickeln. 

1.4.1 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017/LROP-VO 
2022) 

Allgemeine Darstellungen 

Grundsätzlich werden in Bezug auf die Siedlungsentwicklung und die Ausweisung von 
Bauflächen im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen die folgenden Ziele und 
Grundsätze formuliert: 

• Die Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen.  

• Darüber hinaus werden grundsätzliche regionalplanerisch relevante Hinweise und 
Grundsätze für die Beanspruchung von Siedlungs- und Freiräumen getroffen. Danach 
sollen in der Siedlungsstruktur gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die 
Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 
Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse 
weiterentwickelt werden (LROP 2.1.01). Ferner sollen Siedlungsstrukturen gesichert und 
entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden; 
sie sollen in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden (LROP 
2.1.02). 

• Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen und 
Maßnahmen der Außenentwicklung haben (LROP 2.1.06 Satz 1).  

• Gemäß 3.1.1.02 LROP ist die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die 
Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen 
Infrastruktureinrichtungen zu minimieren. Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen; dabei sollen 
Möglichkeiten der Innenentwicklung und der Wiedernutzung brachgefallener Industrie-, 
Gewerbe- und Militärstandorte genutzt werden (LROP 3.1.1.04 Satz 2). 

Den Vorgaben der Raumordnung wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans  
Nr. 42 entsprochen, da zur Sicherung und Entwicklung der Bevölkerungsstruktur beigetragen 
und durch die Inanspruchnahme von bereits siedlungsstrukturell geprägten Flächen der 
weiteren Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgebeugt wird. In diesem Zuge 
wird auch dem schonenden und sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden Rechnung 
getragen, da für die Realisierung der v.g. Nutzungen und Einrichtungen nur die unbedingt 
erforderlichen Flächen einbezogen werden und es sich dabei um Flächen handelt, die auf der 
Grundlage des bislang rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 
„Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“ bereits einer Bebauung hätten 
zugeführt werden können. 

Die Förderung der Innenentwicklung bietet sich in diesem Bereich Amelinghausens an, da die 
infrastrukturellen Voraussetzungen zur Ver- und Entsorgung sowie zur Erschließung des 
Plangebietes vorhanden sind. In Amelinghausen ist zudem die Grundversorgung durch 
vorhandene Einrichtungen des täglichen Bedarfs gesichert. 

Darstellungen für den Planbereich 

Für das Plangebiet trifft das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP 2017/LROP-VO 2022) 
keine besonderen Darstellungen.  
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Das LROP weist der Gemeinde Amelinghausen keine besonderen Aufgaben oder Funktionen 
zu. 

Die nördlich des Plangebietes durch Amelinghausen verlaufende B 209 ist als Vorranggebiet 
Hauptverkehrsstraße und die ebenfalls weiter westlich und südlich des Plangebietes 
verlaufenden Bahnanlagen sind als Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke gekennzeichnet.  

Östlich des Plangebietes verläuft entlang der Lopau ein linienförmiges Vorranggebiet 
Biotopverbund in Verbindung mit einem Vorranggebiet Natura 2000. Zu dem Vorranggebiet 
hält das Plangebiet jedoch ausreichend Abstand, sodass Beeinträchtigungen mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes sowie 
eines Mischgebietes nicht verbunden sein werden. 

Fazit 

Der Bebauungsplan Nr. 42 trägt den v.g. Zielen und Grundsätzen der Landesplanung 
Rechnung. Diese Bauleitplanung erstreckt sich auf bereits im Siedlungszusammenhang 
gelegene Flächen, die der Deckung des sich auf das Grundzentrum Amelinghausen 
beziehenden Baulandbedarfs dienen.  

Abb.: Auszug aus dem Landes-Raumordnungsprogramm LROP 2017 (Lage des Plangebietes durch Pfeil 
markiert) 
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Abb.: Auszug aus dem Landes-Raumordnungsprogramm LROP-VO 2022 (Lage des Plangebietes durch 
Pfeil markiert)  

 

1.4.2 Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg (RROP) 

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Regionalplanung und hat für seinen Planungsraum ein 
Regionales Raumordnungsprogramm aufzustellen. Das Landes-Raumordnungsprogramm 
Niedersachsen (LROP), aus welchem die RROP gem. § 9 Abs. 2 ROG zu entwickeln sind, wurde 
im Jahr 2017 grundlegend novelliert und im Jahr 2022 nochmals geändert. 

Um die Regionalplanung im Landkreis Lüneburg an diese neuen Anforderungen anzupassen 
und zukunftsfähig zu machen, soll das RROP neu aufgestellt werden. Die Neuaufstellung des 
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) dient der Anpassung an die umfangreichen 
Änderungen des Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) sowie der 
Festlegung eigener Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung des Landkreises im RROP. 

Bis zum Abschluss des Verfahrens zur Neuaufstellung des RROPs gilt das bisherige RROP 2003 
in der Fassung der 2. Änderung 2016 (§ 28 Abs. 3 ROG i. V. m. § 8 Abs. 8 Satz 3 Nr. 2 NROG). 
Mit dem Inkrafttreten des neuen RROP wird das RROP 2003 (in der Fassung der 2. Änderung 
2016) außer Kraft gesetzt. 

Nachfolgend wird insofern auf die Darstellungen des noch wirksamen RROP 2003 (in der 
Fassung der 2. Änderung 2016) sowie auf die Darstellungen der im 2. Entwurf vorliegenden 
Neuaufstellung des RROP 2025 (Entwurf von Mai 2025) für den Landkreis Lüneburg 
eingegangen. 

1.4.2.1 Aussagen des wirksamen RROP 2003 (in der Fassung der 2. Änderung 
2016) 

Allgemeine Ziele und Grundsätze des RROPs 

➔ Gemäß RROP 1.1.01 sollen Raumordnung und Gemeinden bei ihren räumlichen Planungen 
auf die Sicherung der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der sich aus der 
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demografischen Entwicklung ergebenden Erfordernisse Rücksicht nehmen. Dabei haben 
sie u.a. dafür Sorge zu tragen, dass  

- die Funktionsfähigkeit zentralörtlicher Standorte nicht gefährdet oder nachhaltig 
beeinträchtigt wird. 

- das Erscheinungsbild der Gemeinden und die Lebensweise ihrer Einwohner prägenden 
baulichen und landschaftlichen Strukturen erhalten und weiter entwickelt werden; 
hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege innerorts wie in der freien Landschaft, 

- Natur- und Landschaftsräume gesichert werden; insbesondere sollten Siedlungsräume 
nicht zusammenwachsen. Diese Flächen sollten im Sinne einer nachhaltigen Sicherung 
und ökologischen Verbesserung positiv weiterentwickelt werden. 

➔ Die Gemeinden haben ihre Siedlungsentwicklung vorrangig auf die zentralörtlichen 
Standorte und die Einzugsbereiche der Haltepunkte des öffentlichen 
Personennahverkehrs auszurichten. Dies gilt sowohl für die Haltepunkte des 
schienengebundenen als auch des straßengebundenen ÖPNV (Regionale Hauptlinien), 
deren Streckenführungen die (über-)regionalen Siedlungsentwicklungsachsen bilden 
(RROP 2.1 06) 

Die mit dem Bebauungsplan verbundene Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes sowie 
eines Mischgebietes laufen den Zielen und Grundsätzen des RROP nicht zuwider, da der Bedarf 
an (Wohn)Bauland bezogen auf das Grundzentrum Amelinghausen nur kleinräumig gedeckt 
werden soll. Das zentralörtliche System des Grundzentrums Amelinghausen wird durch die hier 
in Rede stehende Bebauungsplanung nicht beeinträchtigt, vielmehr gestärkt, da hierdurch ein 
Beitrag zur dauerhaften Sicherung der bestehenden Versorgungseinrichtungen geleistet wird. 

➔ Gemäß RROP 3.1.1 01 ist der jährliche Verbrauch an Wohnsiedlungsflächen in allen 
Samt-/Einheitsgemeinden bis zum Jahr 2020 jeweils um 50% zu reduzieren. Treffen die 
Gebietskörperschaften untereinander verbindliche Vereinbarungen, wie sie dieses Ziel 
erreichen wollen, so bezieht sich diese Regelung auf den jeweiligen Kooperationsraum. 
Bezugszeitraum ist die durchschnittliche Rate der Neuausweisung von Wohnbauland der 
Jahre 2002 bis 2009. Haben Samt- oder Einheitsgemeinden oder Kooperationsräume in 
diesem Zeitraum kein Wohnbauland neu ausgewiesen, so bemisst sich die 2020 zulässige 
Ausweisung am Einwohneranteil der Einheitsgemeinde/Samtgemeinde/des 
Kooperationsraums an der Gesamtbevölkerung des Landkreises Lüneburg. […] 

Auf die Rate der Neuausweisung werden nicht angerechnet 

- die Schaffung von Bebauungsmöglichkeiten durch Nachverdichtung, 

- Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB sowie 

- die Schaffung von Wohnbauland durch Konversion (insbesondere Umwandlung von 
bisher gewerblich, militärisch oder für Verkehrsanlagen genutzten Flächen in 
Wohnbauland). 

Für die Samtgemeinde Amelinghausen gilt dabei ein Zielwert für Flächenneuausweisungen 
(ohne Innenentwicklung etc.) von durchschnittlich 2,12 ha pro Jahr. Gemäß der Auskunft des 
Landkreises Lüneburg lag die Flächeninanspruchnahme der Jahre 2010 bis 2019 in der 
Samtgemeinde Amelinghausen laut Meldungen zur Wohnbaulandumfrage des NBank mit 21,05 
ha knapp unter dem Zielwert von 2,12 ha pro Jahr (entspricht 21,2 ha bezogen auf den 
Zeitraum von 10 Jahren). Für Flächenausweisungen ab dem Jahr 2020 durch aktuelle 
Planungen in der Samtgemeinde ist die Einhaltung des Flächensparziels darzulegen. Dabei 
können Flächenausweisungen entsprechend ihres Planungshorizontes auf mehrere Jahre 
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umgelegt werden. Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnen und Arbeiten im 
Lerchenweg“ wird aufgrund der Schaffung von Bebauungsmöglichkeiten durch 
Nachverdichtung auf die Rate der Neuausweisung jedoch nicht angerechnet (siehe 3.1.1 01 
RROP).  

➔ Einer Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzutreten. Der Bauleitplanung kommt 
dabei auf der Grundlage landschaftsplanerischer Fachpläne besondere Bedeutung zu. Im 
Rahmen der Bauleitplanung sind Freiräume innerhalb der Siedlungsräume und eine 
ausreichende Grüngestaltung der Ortsränder zu sichern und zu entwickeln. Wertvolle 
Landschaftsteile sind von einer Inanspruchnahme durch andere Nutzungen 
auszunehmen (RROP 3.1.1 06). 

Eine Zersiedlung der Landschaft ist durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht zu erwarten, 
da der räumliche Geltungsbereich sich auf eine bereits siedlungsstrukturell geprägte Fläche 
östlich des Lerchenweges bezieht, die im zentralen Siedlungsbereich von Amelinghausen liegt. 
Die im Planbereich selbst gelegenen Grundstücksflächen wurden auf der Grundlage des bisher 
rechtsverbindlichen vorhabenbezoegenen Bebauungsplanes Nr. 17 bereits überweigend 
bebaut und sind durch die umgebende (Wohn)Bebauung und die jeweils zugehörigen Außen- 
und Hausgartenbereiche vorgeprägt. Zudem wird das Plangebiet über den Lerchenweg 
erschlossen und an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  

➔ Gemäß RROP 3.1.2 03 ist bei Planungen und Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen 
Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren eine Minimierung möglicher 
Umwelteinwirkungen zu fordern soweit nach den gegebenen Umständen erforderlich 
und möglich. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 dient der Deckung des auf das Grundzentrum 
Amelinghausen bezogenen kurz- bis mittelfristigen Baulandbedarfs. In Zuordnung zur bereits 
nördlich anschließenden gemischten Nutzungsstruktur entlang der Lüneburger Straße sollen 
weitere Möglichkeiten der Ansiedlung der für diesen Siedlungsabschnitt prägenden gemischten 
Nutzungsstrukturen (Wohnen und Arbeiten) geschaffen werden. Ferner sollen die bestehen 
Nutzungen (Wohnen, Seniorenheim) planungsrechtlich gesichert bzw. bezogen auf das 
Seniorenheim zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. Damit verbunden ist 
aufgrund der Lage des Plangebietes auch die Förderung der Innenentwicklung des 
Siedlungsbereiches, sodass ein Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB 
aufgestellt wird. In dem nachfolgenden Kapitel 1.5 wird dargelegt, dass die 
Anwendungsvoraussetzungen für den § 13 a BauGB erfüllt sind.  

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht gem. § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Eine 
Überwachung der Umweltauswirkungen gem. § 4 c BauGB ist gem. § 13 Abs. 3 BauGB nicht 
vorgesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.  

Auf die Umweltprüfung wird in diesem Fall verzichtet, da es sich hierbei um einen Planbereich 
handelt, der zurzeit bereits siedlungsstrukturell vorbelastet und Teil eines bestehenden 
Bebauungsplanes ist. Ein erheblicher Konflikt mit den Belangen von Boden, Natur und 
Landschaft sowie dem Artenschutz ist nicht ableitbar, da es sich hierbei um einen Planbereich 
handelt, der bereits überwiegend bebaut wurde und auch in seiner unmittelbaren Umgebung 
bereits überwiegend bebaut ist. Auswirkungen auf die sich östlich anschließenden Freiflächen 
sowie den Lopaupark im Südosten sind ebenfalls nicht zu erwarten. Die im bislang 



Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, 
einschl. Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 42  

„Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“, 
einschl. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Amelinghausen 

- Begründung - 

Reinold. Stadtplanung GmbH, Bückeburg 

                                  10 

rechtsverbindlichen Bebauungsplan getroffenen grünordnerischen Festsetzungen werden 
unverändert in den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 42 übernommen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans wirkt sich nicht auf die allgemeinen Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung aus. 

➔ Gemäß RROP 3.2.1 08 sind Wald sowie sämtliche Waldränder einschließlich einer 
Übergangszone grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Da die Bebauung in diesen 
Bereichen stets eine erhebliche Einschränkung der Waldfunktionen nach sich zieht, darf 
sie nur erfolgen, wenn die übrigen Ziele der Raumordnung und städtebauliche Gründe 
dies zwingend erfordern. Ein artenreicher und vielfältiger Aufbau des Waldrandes ist zu 
fördern und zu entwickeln. 

Das Plangebiet hält ausreichenden Abstand zu umliegenden Waldflächen. Die mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan verbundene Überplanung des rechtverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 17 orientiert sich an dessen räumlichen Geltungsbereich sowie an dem 
nördlich, südlich und westlich angrenzenden Siedlungsbereich.  

Darstellungen des RROPs 

Gemäß den Darstellungen des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Lüneburg (RROP) wird dem Kernort Amelinghausen die Funktion eines Grundzentrums 
zugewiesen. Amelinghausen ist zudem Standort mit den besonderen Entwicklungsaufgaben 
„Tourismus“ und „Dienstleistungsangebote für Leben und Wohnen im Alter“. Es liegt 
verkehrsgünstig an der im RROP als Hauptverkehrsstraße von überregionaler Bedeutung 
dargestellten B 209. Ferner befindet sich in Ost-West-Richtung verlaufend eine 
Eisenbahnstrecke regionaler Bedeutung.  

Im Nordwesten, Westen und Südwesten des Plangebietes befindet sich der gewachsene 
Siedlungsbereich Amelinghausen. Die südwestlich verlaufende L 234 (Uelzener Straße) und K 
10 (Rehlinger Berg) sowie die westlich des Plangebietes nach Norden verlaufende L 234 
(Oldendorfer Straße) werden als Hauptverkehrsstraßen von regionaler Bedeutung festgelegt.  

Der Bebauungsplan erstreckt sich auf Flächen, die als Siedlungsgebiet dargestellt sind. Weitere 
Angaben für das Plangebiet sind aufgrund des übergeordneten und grobmaschigen Maßstabs 
des Regionalen Raumordnungsprogramms nicht abzuleiten. 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an ein Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und 
Landschaft, das sich großräumig nach Osten und Südosten ausdehnt. Es umfasst insbesondere 
den als regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkt festgelegten Lopausee mit 
anschließendem Lopaupark. In der weiteren Umgebung des Plangebietes befindet sich zudem 
Vorranggebiete Natur und Landschaft und Natura 2000. Der vorliegende Bebauungsplan wirkt 
sich jedoch nicht auf die v.g. Vorranggebiete und die ihnen zugewiesenen Funktionen und 
Entwicklungsziele aus. Eine Siedlungsentwicklung über den bereits bestehenden Ortsrand 
hinaus findet mit der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht statt. 

Unmittelbar westlich und südlich angrenzend verläuft ein regional bedeutsamer 
Radwanderweg. 

Die den Siedlungsbereich Amelinghausen umgebenden, im RROP dargestellten Vorbehalts- 
und Vorranggebiete werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und die damit 
verbundene Nachverdichtung nicht beeinträchtigt. 

Aus der mit diesem Bebauungsplan verbundenen baulichen Entwicklung sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der im RROP des Landkreises Lüneburg dargestellten oben genannten 
Vorbehalts- und Vorranggebiete verbunden, da sich der Planbereich auf einen bereits baulich 
beanspruchten Siedlungsabschnitt im Siedlungszusammenhang von Amelinghausen bezieht. 
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Abb.: Auszug aus der 2. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) des 
Landkreises Lüneburg von 2016 (die Lage des Plangebietes ist mit einem Pfeil gekennzeichnet) 

 

1.4.2.2 Darstellungen des in Aufstellung befindlichen RROP (2. Entwurf der 
Neuaufstellung des RROP 2025 von Mai 2025) 

Der 2. Entwurf der Neuaufstellung des RROP von Mai 2022 stellt das im Grundzentrum von 
Amelinghausen gelegene Plangebiet als Zentrales Siedlungsgebiet dar.  

Unmittelbar östlich grenzt ein Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung an das Plangebiet. 
Westlich und südlich verläuft weiterhin ein Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg 
(Radfahren). 

Die durch Amelinghausen verlaufende B 209 ist als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße und 
die nördlich bzw. südlich daran angebundene Oldendorfer Straße bzw. Uelzener Straße sind 
als Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung gekennzeichnet. Entlang der B 209 verläuft 
zudem das o.b. Vorranggebiet Regional bedeutsamer Wanderweg (Radfahren). Ferner sind 
die weiter westlich und südlich des Plangebietes verlaufenden Bahnanlagen als Vorranggebiet 
sonstige Eisenbahnstrecke gekennzeichnet.  

Weiter östlich des Plangebietes beginnen zudem Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft.  

Zu den v.g. Vorrang- und Vorbehaltsgebieten hält das Plangebiet jedoch ausreichend Abstand, 
sodass Beeinträchtigungen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht verbunden sein 
werden. 
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Aus der nachfolgenden Abbildung sind die zeichnerischen Festlegungen bzw. Darstellungen 
des 2. Entwurfes der Neuaufstellung des RROPs zu entnehmen.  

Abb.: Ausschnitt aus dem 2. Entwurf der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 
des Landkreis Lüneburg 2025 (2. Entwurf von Mai 2025), die Lage des Plangebietes ist mit einem Pfeil 
gekennzeichnet 

 

Die Ziele und Grundsätze der übergeordneten raumordnerischen Planungen wurden bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Ein Konflikt mit den Zielen und Grundsätzen 
des Regionalen Raumordnungsprogramms ist daher zum aktuellen Planungsstand nicht 
ableitbar und auch nicht zu erwarten. 

1.5 Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB 

Der Bebauungsplan Nr. 42 soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB 
aufgestellt werden. 

Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf bereits siedlungsstrukturell geprägte Flächen 
östlich des Lerchenweges, die am östlichen Siedlungsrand des Siedlungsbereiches 
Amelinghausen liegen. Die im Planbereich selbst gelegenen Grundstücksflächen werden 
überwiegend durch die bereits bestehende Wohnbebauung und das Seniorenheim mit den 
jeweils zugehörigen Außen- und Hausgartenbereichen geprägt. 

Das Plangebiet wird über die v.g. Straße erschlossen und an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz angebunden. 
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➢ Planungsrechtliche Voraussetzungen gem. § 13 a BauGB 

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann unter den nachfolgenden planungsrechtlichen 
Voraussetzungen aufgestellt werden. Die für diesen Planbereich relevanten rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind fett gedruckt dargestellt: 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im 
beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt wird von insgesamt 

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, 
die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, mitzurechnen sind, oder, oder 

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen 
Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung 
erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die 
nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt 
werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchführung des 
Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn 
durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist 
auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Zur Beurteilung der Kriterien werden diese einzeln wie folgt dokumentiert: 

➢ Maximale Grundfläche 

Gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 
weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. 
Dies ist für den vorliegenden Bebauungsplan jedoch nicht der Fall. 

Die zulässige Grundfläche des vorliegenden Bebauungsplanes (§ 19 Abs. 2 BauNVO) liegt mit 
rd. 9.277 m² unter dem o.g. Schwellenwert von 20.000 m² Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO.  

Tab.: Ermittlung der zu Grunde zu legenden zulässigen Grundfläche 

Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnen und Arbeiten im Lerchenweg“ 

Allgemeines Wohngebiet (WA) x GRZ: 13.763 m² x 0,4 = 5.505,2 m² 

Mischgebiet (MI) x GRZ: 6.286 m² x 0,6 = 3.771,6 m² 
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Aus der Berechnung ergibt sich, dass der v.g. Schwellenwert von 20.000 m² nicht erreicht 
wird. Die Voraussetzungen des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB in Bezug auf die Anwendung 
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung sind erfüllt. 

➢ Förderung der Innenentwicklung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 befindet sich innerhalb eines 
bereits siedlungsstrukturell geprägten Bereiches, für den der bisher geltende 
rechtsverbindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 17 „Generationenwohnen am 
Lerchenweg in Amelinghausen“ ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Generationenwohnen“ gem. § 11 BauNVO festsetzt. 

Die von der konkreten Planung betroffenen Flächen grenzen im Norden und Westen an die 
Wohnbebauung westlich des Lerchenweges und südlich der Lüneburger Straße an. Die 
Wohnbebauung setzt sich südlich entlang der Westseite des Lerchenweges sowie beidseits des 
Akazienweges und der Straßen Im Suderfelde und Am Lopaupark fort.  

Durch diese Nutzungen ist eine Zuordnung zum Siedlungsbereich als auch eine Zuordnung zu 
den Flächen, die sich für die Förderung der Innenentwicklung anbieten, im Sinne des § 13 a 
Abs. 1 BauGB gegeben.  

Um eine bedarfsgerechte Bebauung der bislang unbebauten Grundstücksflächen zu 
ermöglichen, sollen durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 42 die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden, um eine städtebauliche Ordnung und Integration in den 
vorhandenen Siedlungszusammenhang zu gewährleisten.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient konkret der Deckung des lokal bestehenden 
Baulandbedarfs, die durch eine maßvolle Entwicklung bereits baulich geprägter Flächen 
erfolgen soll. Die Deckung des (Wohn)Baulandbedarfs entspricht den Grundsätzen des § 1 a 
Abs. 2 BauGB, wonach der lokale Baulandbedarf vordringlich durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung im 
Siedlungsbereich gedeckt und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden 
sollen. Durch die Mobilisierung von bereits im Siedlungsbereich gelegenen und 
planungsrechtlich überplanten Flächen wird ein Beitrag zur Förderung der Innenentwicklung 
geleistet, da auf die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Grundstücksflächen in den 
Außenbereichen verzichtet werden kann. Die Inanspruchnahme von im Außenbereich 
gelegenen Flächen findet gerade hier nicht statt.  

Der Bodenschutzklausel, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist, 
wird somit entsprochen. 

➢ Absehen von der Umweltprüfung 

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht gem. § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Eine 
Überwachung der Umweltauswirkungen gem. § 4 c BauGB ist gem. § 13 Abs. 3 BauGB nicht 
vorgesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.  

Auf die Umweltprüfung wird in diesem Fall verzichtet, da es sich hierbei um einen Planbereich 
handelt, der zurzeit bereits siedlungsstrukturell vorbelastet und Teil eines bestehenden 
Bebauungsplanes ist. Ein erheblicher Konflikt mit den Belangen von Boden, Natur und 
Landschaft sowie dem Artenschutz ist nicht ableitbar, da auf einen bereits rechtsverbindlichen 
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Bebauungsplan mit den darin bereits möglichen baulichen Anlagen eingegangen und darüber 
hinaus auch kein weitergehender erheblicher Eingriff vorbereitet wird. Die bisherigen 
grünordnerischen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 werden 
unverändert in den Bebauungsplan Nr. 42 übernommen. Dies trifft insbesondere auf die 
randlichen Pflanzflächen zu. 

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13 a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Der 
Gesetzgeber geht davon aus, dass die Innenentwicklung auf Flächen stattfindet, die durch die 
bestehende Nutzung und die umgebende Siedlungsstruktur bereits eine bauliche Folgenutzung 
erkennen lassen. Es wird daher davon ausgegangen, dass auf diesen Flächen ein Eingriff in 
Boden, Natur und Landschaft im Zuge der Anwendung des § 34 BauGB bereits hätte erfolgen 
können. Ferner wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplanes Nr. 42 mit der Förderung 
der Innenentwicklung von Siedlungsbereichen vereinbar ist, so dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes gem. § 13 a BauGB erfolgen soll. 

Es ergeben sich auch aus der örtlich prägenden Nutzung keine Anhaltspunkte dafür, dass 
umweltrelevante Aspekte, die einer Umweltprüfung bedürfen, im Rahmen dieser 
Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Es wird bei den Bebauungsplänen der 
Innenentwicklung - insbesondere in den Fällen des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (die Grundfläche 
überschreitet die 20.000 m² nicht) - davon ausgegangen, dass die bauliche Inanspruchnahme 
keine erheblich nachteiligen Umwelteinwirkungen hat, die über die bereits bestehende bauliche 
Nutzung oder siedlungsstrukturelle Prägung der betroffenen Flächen hinausgehen. 

Ein erheblicher Konflikt mit den Belangen von Boden, Natur und Landschaft sowie dem 
Artenschutz ist nicht ableitbar. 

➢ Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die Vermeidung des Eintretens von Störungs- und Tötungsverbot (Bundesnaturschutzgesetz) 
erfolgt durch Aufnahme von Regelungen zur Bauzeitenregelung und Baufeldfreimachung. 

➢ UVP-Pflicht 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen 
Vorhabens begründet. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (vgl. 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie) werden nicht grundlegend beeinträchtigt. 

➢ Keine Beeinträchtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten 

Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (vgl. FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie) werden nicht beeinträchtigt. Die Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz (vgl. § 1 a Abs. 3 BauGB) entfällt gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB.  

➢ Keine Auswirkungen nach BImSchG 

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten 
sind. 

➢ Fazit  

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes als ein Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, sodass von 
diesem Instrument Gebrauch gemacht wird. 
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2 Aufgaben des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan soll als verbindlicher Bauleitplan die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen schaffen, damit die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
seinem Geltungsbereich im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung erfolgt. 

Dabei sollen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen werden. Der Bebauungsplan ist darüber hinaus auch Grundlage für die weiteren 
Maßnahmen zur Sicherung und Durchführung der Planung nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches. 

3 Städtebauliches Konzept 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich auf Flächen östlich des 
Lerchenweges. Er umfasst eine Fläche von rd. 22.476 m² und wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden: durch die südlichen Grenzen der Flst. 40/1, 39/2 und 38/2, anschließend 
ausgehend vom westlichen Endpunkt der südlichen Grenze des Flst. 
38/2 das Flst. 52/3 (Lerchenweg) orthogonal querend bis auf die östliche 
Grenze des Flst. 32/16 verlaufend,  

im Westen: durch die östlichen Grenzen der Flst. 32/16, 32/20, 32/21, 32/5 und 
32/6, 

im Süden: ausgehend von der östlichen Grenze des Flst. 32/6 das Flst. 52/3 
(Lerchenweg) auf Höhe des südwestlichen Grenzpunktes des Flst. 36 
orthogonal querend und anschließend durch die nördliche Grenze des 
Flst. 44/1 (Promenadenweg), 

im Osten: durch die westliche Grenze des Flst. 43/11. 

Die Flurstücke liegen alle innerhalb der Flur 5, Gemarkung Amelinghausen. 
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Abb.: Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, Kartengrundlage: 
Auszug aus der Liegenschaftskarte (ALKIS) M 1:1.000 (i.O.), Quelle: Auszug aus den Geodaten des 
Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2024 LGLN 

 

Die konkrete Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist in der 
Planzeichnung im M. 1:1.000 verbindlich dargestellt. 

3.2 Zustand des Plangebietes 

3.2.1 Das städtebauliche Umfeld 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Siedlungsrand Amelinghausens, östlich des 
Lerchenweges und nördlich des Promenadenweges. Nördlich, südwestlich und westlich schließt 
sich der Siedlungsbereich Amelinghausens an. Südwestlich und westlich findet sich 
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überwiegend Wohnbebauung mit einer ein- bis zweigeschossigen Bauweise. Nördlich bzw. 
nordwestlich finden sich die den Ortskern Amelinghausens entlang der B 209 prägenden 
gemischten Nutzungsstrukturen. Neben Wohnen, Handwerk und Gewerbe finden sich hier 
auch Einzelhandelsnutzungen und vereinzelte, in den Ortskern integrierte Hofstellen. 

Unmittelbar östlich des Plangebietes befinden sich Acker- sowie Grünlandflächen. 

Im Weiteren südlichen bzw. südöstlichen Anschluss befinden sich die ausgedehnten Grün- und 
Freiflächen des Lopauparks, der aufgrund seines naturnahen Charakters besonders für die 
wohnortnahe Erholung der Bevölkerung, aber auch für die Erholungssuchenden der Region 
von Bedeutung ist und der Lopausee.  

3.2.2 Das Plangebiet  

Das Plangebiet umfasst im Westen zunächst eine Teilfläche des Lerchenweges, über den auch 
die Erschließung der weiteren im Plangebiet gelegenen Flächen erfolgt. Auf den südlich im 
Plangebiet gelegenen Flächen, unmittelbar nördlich des Promenadenweges befindet sich der 
Gebäudekomplex einer Alten- und Pflegeeinrichtung, die bisher im Zusammenhang mit den 
nördlich sich daran anschließenden Wohngebäuden einen Bestandteil des in Amelinghausen 
geförderten Konzeptes „Leben im Alter“ darstellte und auf der Grundlage des bislang 
rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 realisiert wurde. 
Gegenwärtig steht das Gebäude jedoch leer, eine Folgenutzung der Flächen wird seitens der 
Gemeinde angestrebt. Nach Norden ausgerichtet befinden sich die der Alten- und 
Pflegeeinrichtung zugehörigen Außenflächen. 

Im zentralen Bereich des Plangebietes befindet sich eine einzeilige Wohnbebauung, die 
ausgehend vom Lerchenweg über einen Privatweg erschlossen wird. Es handelt sich hier um 
Mehrfamilienhäuser. 

Nördlich der Wohnbebauung befinden sich, ausgenommen eines einzelnen bebauten 
Grundstückes am Lerchenweg, bislang unbebaute Grundstücksflächen, die sich entsprechend 
gegenwärtig als Ruderalfläche darstellen. 

Die Lage des Plangebietes und die umgebenden Nutzungsstrukturen gehen aus der 
nachfolgenden Darstellung hervor. 
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Abb.: Nutzungsstrukturen im Plangebiet und seiner Umgebung, Kartengrundlage: Auszug aus der 
Amtlichen Karte (AK 5) M 1:5.000, Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen, © 2024 LGLN 

 

3.2.3 Bestehende Bebauungspläne / Änderungen 

Für das Plangebiet selbst liegt der rechtsverbindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 
17 „Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“ einschließlich seiner 1. Änderung 
vor. Im weiteren direkten Umfeld des Plangebietes gibt es jedoch keine weiteren 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne. Im südlichen Anschluss, südlich des Promenadenweges 
wurde seitens der Gemeinde Amelinghausen das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 36 „Servicewohnanlage am Promenadenweg“ begonnen, jedoch nicht 
abgeschlossen. Weiter östlich liegt der rechtsverbindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 16 "Hochseilgarten Lopausee" vor. 
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➢ Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 17 „Generationenwohnen am Lerchenweg in 
Amelinghausen“, einschl. 1. Änderung 

Im bislang rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 sind die Flächen 
des Planbereichs als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Generationenwohnen“ gem. § 
11 BauNVO festgesetzt. Für das Sondergebiet ist eine GRZ von 0,6, eine maximale 
Gebäudehöhe von 13,50 m sowie eine abweichende Bauweise, im Sinne einer offenen 
Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge festgesetzt. 

Entlang des nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsrandes ist als Rahmeneingrünung 
eine 3 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt. 

Die durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen halten zu diesen 
Pflanzflächen einen Abstand von jeweils 2 m und zum Lerchenweg einen Abstand von 5 m. 

Der in den räumlichen Geltungsbereich einbezogene Abschnitt des Lerchenweges ist als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Abb.: Auszug aus dem rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 
„Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“ 

 

Im Rahmen der ebenfalls rechtsverbindlich vorliegenden 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 17 erfolgte eine Neuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen. 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42 erfolgt die Aufhebung des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 17 sowie dessen 1. Änderung. 
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3.3 Ziele und Zwecke der Planung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 dient der Deckung des auf das Grundzentrum 
Amelinghausen bezogenen kurz- bis mittelfristigen Baulandbedarfs. In Zuordnung zur bereits 
nördlich anschließenden gemischten Nutzungsstruktur entlang der Lüneburger Straße sollen 
weitere Möglichkeiten der Ansiedlung der für diesen Siedlungsabschnitt prägenden gemischten 
Nutzungsstrukturen (Wohnen und Arbeiten) geschaffen werden.  

Die Nutzungsmischung soll neben der Ergänzung der Versorgung der Bevölkerung auch der 
Schaffung von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen in Kombination mit Wohnnutzungen schaffen. 
Dabei sollen auch die heutigen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
berücksichtigt werden, in dem u.a. das Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten ermöglicht 
wird. Zu diesem Zweck ist für die nördlichen, bislang überwiegend unbebauten 
Grundstücksflächen innerhalb des Plangebietes die Festsetzung eines Mischgebietes gem. § 6 
BauNVO vorgesehen. 

Ferner sollen die östlich des Lerchenweges bereits bestehenden (Wohn)Nutzungen 
planungsrechtlich gesichert und weitere Entwicklungen auf den bislang noch nicht bebauten 
Grundstücksflächen ermöglicht werden. Für diese Flächen erfolgt unter Berücksichtigung der 
Bestandsnutzungen daher die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO. 
Dabei ist die vorhandene Alten- und Pflegeeinrichtung innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes allgemein zulässig. 

Die Gemeinde Amelinghausen verfolgt im Rahmen ihrer Siedlungsentwicklungen den 
Grundsatz mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Diese 
Bodenschutzklausel geht aus § 1 a Abs. 2 BauGB hervor, wonach zunächst zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung genutzt sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden sollen. Insbesondere sollen 
daher zunächst Brachflächen, Gebäudeleerstände, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten in die Überlegungen zur Deckung des Baulandbedarfs 
eingestellt werden.  

Die im Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 42 gelegenen Grundstücksflächen 
liegen im räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 
„Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“. Dieser setzt ein Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Generationenwohnen“ fest, in dem neben der Hauptnutzung Wohnen 
auch diese ergänzende Nutzungen und Einrichtungen, u.a. in Form von Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben aller Art, auf bis zu 30 % der Grundstücksfläche zulässig waren. 
Dabei ist bereits in den textlichen Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
17 festgelegt worden, dass die Entwicklung eines Allgemeinen oder Reinen Wohngebietes im 
Sinne der §§ 3 und 4 BauNVO nicht zugelassen werden soll, da neben der o.g. städtebaulichen 
Ziele der gemischten Nutzungsstruktur der Wohnbedarf im Wesentlichen in den am südlichen 
Siedlungsrand vorgesehenen Allgemeinen Wohngebieten gedeckt werden soll. Diese 
städtebauliche Ausrichtung entspricht dem seinerzeit durch die Gemeinde Amelinghausen für 
den Standort am Lerchenweg angestrebten Konzept einer Mischnutzung von Wohnen und 
Gewerbe (Arbeiten).  

Auf der Grundlage des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 
wurden in der Vergangenheit bereits das Seniorenzentrum „Lopaupark“, Mehrfamilienhäuser 
sowie ein Gebäude mit kombinierter Nutzung aus Wohnen und Gewerbe errichtet. Da der 
Standort auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bislang nur in Teilen 
zur Realisierung gekommen ist, und für die bereits bebauten Grundstücksflächen sich 
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entgegen der städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde Amelinghausen gegenwärtig eher 
der Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes darstellt, stellt der Bebauungsplan Nr. 42 eine 
sinnvolle Nachnutzung des verbleibenden, bisher nicht baulich genutzten Areals und 
langfristige Sicherung der städtebaulichen Ziele der Gemeinde Amelinghausen zur 
Bereitstellung von Bauland für gemischte Nutzungsstrukturen dar. Zur Deckung des auf das 
Grundzentrum Amelinghausen bezogenen Wohnbaulandbedarfs erfolgte in der Vergangenheit 
bereits die Aufstellung verschiedener Bebauungspläne, die die Festsetzung Allgemeiner 
Wohngebiete gem. § 4 BauNVO zum Inhalt hatten. Über diese Baugebiete kann der 
bestehende kurzfristige Bedarf an Wohnbauland gedeckt werden. 

Zu diesem Zweck wird daher für die bislang noch nicht bebauten Grundstücksflächen sowie 
das Grundstück mit kombinierter Nutzung aus Wohnen und Gewerbe ein Mischgebiet gem. § 
6 BauNVO festgesetzt, welches den bereits lokal prägenden gemischten Nutzungsstrukturen 
hinreichend Rechnung trägt. Für die bestehenden Nutzungen im südlichen Anschluss daran, 
erfolgt unter Berücksichtigung der bestehenden baulichen Prägung die Festsetzung eines 
Allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO.  

Die Festsetzung der Maße der baulichen Nutzung erfolgt in Anlehnung an die umgebenden 
Bebauungsstrukturen sowie die bisherigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17. Neben einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 
für das Mischgebiet bzw. 0,4 für das Allgemeine Wohngebiet wird die zulässige Höhe baulicher 
Anlagen festgesetzt. Es erfolgt weiterhin die Festsetzung einer abweichenden Bauweise ohne 
Begrenzung der Gebäudelänge. 

Ferner werden großflächige zusammenhängende überbaubare Grundstücksflächen sowie 
Erschließungsanlagen (öffentliche Straßenverkehrsfläche) festgesetzt.  

Zur landschaftsgerechten Integration des Siedlungsbereiches in den Siedlungsrand werden 
randlich Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) festgesetzt. Ferner werden örtliche Bauvorschriften Gegenstand des 
Bebauungsplanes. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Wohnen und Arbeiten am Lerchenweg“ 
erfolgt für die in seinem räumlichen Geltungsbereich gelegenen Flächen die Aufhebung des 
bislang rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 
„Generationenwohnen am Lerchenweg in Amelinghausen“ sowie dessen 1. Änderung. 

4 Inhalt des Bebauungsplanes 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Baugrenzen 

4.1.1 Art der baulichen Nutzung 

4.1.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Für die innerhalb des Bebauungsplanes bereits bebauten Flächen wird unter Berücksichtigung 
der bereits bestehenden Nutzungen und in Anlehnung an die westlich bereits vorhandenen 
Wohnsiedlungsbereiche ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 

Nachfolgend werden die im WA-Gebiet zulässigen Nutzungsstrukturen durch textliche 
Festsetzungen definiert: 
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§ 1 Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet (WA)  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

(1) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend 
aufgeführten Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig: 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(2) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend 
aufgeführten Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig: 

- sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Anlagen für Verwaltungen. 

(3) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nachfolgend 
aufgeführten Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen: 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 42 soll in Ergänzung zu den westlich und südwestlich angrenzenden 
(Wohn)Siedlungsbereichen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen Sicherung der 
bereits vorhandenen (Wohn)Nutzungen und zur Entwicklung eines sich in die östliche 
Ortsrandlage einfügenden Wohngebietes schaffen. Der Siedlungsabschnitt soll sich dabei 
aufgrund der Ortsrandlage hinsichtlich der Nutzungsstruktur und Bauweise in den durch die 
vorhandene Wohnnutzung geprägten Ortsrand einfügen. Die bestehenden und diesen 
Siedlungsrand Amelinghausens prägenden Wohnnutzungsstrukturen sollen homogen 
fortgesetzt werden. 

Innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes sollen jedoch neben der Deckung des Wohnbedarfs 
auch die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO allgemein in WA-Gebieten zulässigen Nutzungen 
und Einrichtungen zugelassen werden, um einen Beitrag zur Versorgung des Gebietes zu 
leisten. Hierzu zählen die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften, die nicht störenden und für Allgemeine Wohngebiete typischen 
Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. Vor dem Hintergrund der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sollen diese wohngebietsverträglichen Nutzungen neben der v.g. Verbesserung der 
Versorgung auch als wohnortnahe Arbeitsstätten planungsrechtlich zugelassen werden. Dies 
gilt auch für die Ausübung von freien Berufen als auch für die Ausübung unterschiedlicher 
Formen des „Home-Office“. In diesem Zusammenhang sollen auch Nutzungen, die der 
Betreuung von Kindern und/oder sonstigen betreuungspflichtigen Personen dienen, 
planungsrechtlich zugelassen werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Nutzungen 
nicht dazu beitragen werden, das Wohnen erheblich zu beeinträchtigen. Vielmehr können diese 
auch dazu beitragen, die wohnortnahen Versorgungsstrukturen zu sichern.  

Grundlegende Versorgungen sowie Möglichkeiten der Ausübung betriebsbezogener 
Bürotätigkeiten auch im Sinne der Ausübung von freien Berufen können damit im Gebiet 
angeboten werden. Von diesen Nutzungen geht in der Regel keine die Wohnnutzung erheblich 
beeinträchtigende Störung aus, wenn es sich nur um freie Berufe oder kleinere 
Handwerksunternehmen handelt. 
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Ergänzend sollen Anlagen für Verwaltungen, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden können, wenn diese aufgrund ihrer Betriebscharakteristik nicht dazu 
geeignet sind, das Wohnen erheblich zu beeinträchtigen. Diese Nutzungen stellen in zentral 
gelegenen Wohnsiedlungsbereichen gerade im Zusammenhang mit der Vermeidung von 
Leerständen sowie der Mobilisierung von aufgegebenen Nutzungen städtebaulich sinnvolle und 
die Versorgungsstruktur z.T. auch ergänzende Vorhaben dar. So soll u.a. ein grundsätzlicher 
Ausschluss von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben zur Förderung kleinerer (nicht 
störender) Gewerbebetriebe und der damit verbundenen zusätzlichen Versorgung der 
Bevölkerung, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und der „häuslichen 
Existenzgründung“ nicht festgesetzt werden. Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung und 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die Verträglichkeit der hinzukommenden gewerblichen 
Nutzung, aber auch mit Blick auf potenzielle Nutzungen in Form der Anlagen für Verwaltungen 
oder Betrieben des Beherbergungsgewerbes, in Bezug auf die Ausnahmemöglichkeit 
abschließend beurteilt. Hierbei richtet sich die Zulässigkeit nach dem mit einem konkreten 
Vorhaben verbundenen Konfliktpotential, das die im jeweiligen Umfeld anzutreffende 
Wohnqualität beeinträchtigen kann. Aussagen über die konkrete Zulässigkeit bzw. 
ausnahmsweise Zulässigkeit entsprechender können erst auf der Grundlage der konkreten 
Vorhabenplanung getroffen werden, da erst dann Art und Umfang hinreichend genug 
feststehen und hinsichtlich der Wirkungen auf die benachbarten Wohnstrukturen beurteilt 
werden können. 

Der Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes bleibt gewahrt. 

Zur Gewährleistung einer mit dem bestehenden Wohnumfeld zu vereinbarenden 
Nutzungsstruktur werden Nutzungen und Einrichtungen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO, 
die dazu geeignet sind, die Wohnqualität der benachbarten Wohnnutzungen durch 
betriebsbedingte Verkehrsaufkommen (An- und Abfahrten) zu beeinträchtigen oder sich auch 
aufgrund ihrer Flächeninanspruchnahme nicht mit dem städtebaulichen Ziel der Deckung des 
Baulandbedarfes vereinbaren lassen, auch innerhalb dieses WA-Gebietes nicht zugelassen.  

Diese Festsetzung soll auch mit Rücksicht auf die in der unmittelbaren Nachbarschaft 
angrenzenden Wohnnutzungen dafür Sorge tragen, dass keine Nutzungen zugelassen werden, 
die grundsätzlich zur Entstehung eines Immissionskonfliktes in Folge von städtebaulichen 
Spannungen geeignet wären.  

Der Ausschluss der Nutzungen erfolgt auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 i. V. m. § 4 Abs. 3 
BauNVO. Tankstellen und Gartenbaubetriebe benötigen große Flächen. Dieses würde dem Ziel 
des Bebauungsplanes, den kurz- und mittelfristigen Baulandbedarf zu berücksichtigen, 
entgegenstehen. Diese Nutzungen können auch auf andere, im Siedlungszusammenhang der 
Gemeinde bzw. der unmittelbar benachbarten Gemeinden bestehende Flächen ausweichen. 

4.1.1.2 Mischgebiet 

Für die innerhalb des Plangebietes gelegenen und bislang überwiegend nicht bebauten 
Grundstücksflächen wird in Anlehnung an die in der Umgebung bestehenden und zukünftig 
angestrebten Nutzungen als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet (MI-Gebiet) gem. 
§ 6 BauNVO festgesetzt. 

Die Festsetzung eines Mischgebietes soll die vorhandenen und einem Mischgebiet 
zuordnungsfähigen Nutzungen sichern und hinsichtlich der Deckung des Baulandbedarfs 
zukünftig eine möglichst flexible Nutzung der Flächen ermöglichen. 
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Unter Berücksichtigung der weitergehenden Bereitstellung gemischt nutzbarer 
Grundstücksflächen sind innerhalb des festgesetzten Mischgebietes Nutzungen wie folgt 
zulässig: 

§ 2 Art der baulichen Nutzung – Mischgebiet (MI)  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO) 

(1) Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind die nachfolgend aufgeführten 
Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig: 

a. Wohngebäude, 
b. Geschäfts- und Bürogebäude, 
c. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 
d. sonstige Gewerbebetriebe, 
e. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke, 

(2) Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind die nachfolgend aufgeführten 
Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und gem. § 6 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes: 

a. Gartenbaubetriebe, 
b. Tankstellen, 
c. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, 

die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, 
d. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO außerhalb der in 

§ 8 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets. 

 
Die allgemein zulässigen Nutzungen ermöglichen eine vielfältige Mischung unterschiedlicher 
Nutzungsstrukturen innerhalb des Plangebietes. Bei den im Mischgebiet zulässigen 
Gewerbebetrieben handelt es sich um solche, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können somit gewahrt werden. 

Nicht zulässig sind Vergnügungsstätten aller Art. Diese Nutzungen werden nicht zugelassen, 
um die bisherige Nutzungsstruktur auch mit Blick auf die anschließenden Wohn- und 
Mischgebiete gegenüber dem bisherigen baulichen Bestand nicht zu beeinträchtigen. Des 
Weiteren dient das geplante Mischgebiet der Sicherung und Entwicklung von bestehenden 
Betriebsstandorten und der Neuansiedlung weiterer gemischter Nutzungen. Es ist davon 
auszugehen, dass diese Nutzungen auch durch die in Mischgebieten allgemein zulässigen 
Wohnnutzungen ergänzt werden können. Darüber hinaus stellt die ausgeschlossene Nutzung 
Vergnügungsstätte keinen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung dar. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes soll vielmehr die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
mischgebietsverträgliche Gewerbe- sowie Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen 
bieten, sodass für die überwiegend auf die Abend- und Nachtstunden ausgerichteten 
Vergnügungsstätten innerhalb dieses Plangebietes kein Raum besteht.  

Vergnügungsstätten würden die im Gebiet und daran angrenzenden Wohnnutzungen erheblich 
stören und im Zusammenwirken mit den bereits vorhandenen gewerblichen Nutzungen in der 
Umgebung eine sich bis in die Abendstunden hineinziehende Betriebskulisse mit störenden An- 
und Abfahrten erzeugen. Diese Nutzungsstrukturen sind in diesem Bereich Amelinghausens 
derzeit fremd und müssen als potenziell störend beurteilt werden. Daher sollen diese 
vermieden werden, um die mit diesen Nutzungen häufig einhergehenden städtebaulichen 
Störungen auch mit Blick auf die Vermeidung von sog. „Trading-Down-Effekten“ zu vermeiden. 
Diese Nutzungen können auf andere Standorte im Gemeindegebiet ausweichen.  
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Des Weiteren wird die Errichtung einer Tankstelle nicht zugelassen, da der Bedarf bereits an 
anderen Standorten hinreichend gedeckt wird. Darüber hinaus werden Gartenbaubetriebe 
aufgrund ihrer Flächenanforderungen ausgeschlossen.  

4.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine für diesen Bereich typische Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,4 für das WA-Gebiet und 0,6 für das MI-Gebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl gibt 
den Anteil der max. überbaubaren Grundstücksfläche bezogen auf die Grundstücksgröße an. 
Die gewählte Grundflächenzahl entspricht der in der Umgebung und innerhalb des Plangebiets 
selbst bereits realisierten Bebauungsdichte und trägt dazu bei, dass diese auch bei den 
hinzukommenden Grundstücksflächen beachtet und nicht überschritten wird.  

Die festgesetzte Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 
BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen (Garagen und Nebenanlagen sowie deren Zufahrten, 
Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO) um max. 50 % überschritten werden. Hierdurch sollen 
auch die Wohnbedürfnisse berücksichtigt werden, die sich auf den Außenwohnbereich 
auswirken (Gartenhäuser etc.) und für die Ordnung des ruhenden Verkehrs bedeutsam sind. 
Diese Überschreitung ist jedoch nur zulässig, wenn Stellplätze sowie Zufahrten zu Garagen, 
Stellplätzen und Nebenanlagen (i.S. des § 14 BauNVO) mit einem Abflussbeiwert von maximal 
0,7 erstellt werden. 

§ 4 Überschreitung der Grundflächenzahl 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl (gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) um bis zu 
50% ist nur zulässig, wenn Stellplätze und Zufahrten zu Garagen und Nebenanlagen als 
versickerungsfähige Fläche bzw. mit einem Abflussbeiwert von max. 0,7 hergestellt werden. 

 
Gegenüber den bisher festgesetzten Maßen der baulichen Nutzung wird der Versiegelungsgrad 
im Hinblick auf den naturschutzrechtlichen Eingriff in Boden, Natur und Landschaft dabei nicht 
erhöht, so dass sich kein weitergehender erheblicher Eingriff im Sinne des Naturschutzrechtes 
ergibt.  

Begrenzung der Höhen baulicher Anlagen (Gebäudehöhe) 

Die vorhandene landschaftliche Situation des Plangebietes ist derart geprägt, dass die in den 
nördlich und westlich benachbarten Baugebieten vorhandenen Wohnhäuser sowie die auf der 
Grundlage des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 innerhalb des 
Plangebietes errichteten Gebäude derzeit den Siedlungsrand bilden und die Höhenentwicklung 
und Ansicht der gegenwärtigen Ortsrandlage vorgeben. Aufgrund der besonderen 
landschaftlichen Situation des Plangebietes und der umgebenden freien Landschaft und 
bebauten Siedlungsbereiche wirkt sich die Höhenentwicklung der zukünftigen Gebäude 
langfristig auf das Gepräge des Siedlungsrandes aus. Die Festsetzung der max. Gebäudehöhe 
wird daher für erforderlich gehalten, um voluminöse Baukörper am Ortsrand zu vermeiden 
bzw. diese nur in dem bereits vorhandenen baulichen Kontext zuzulassen. 

Innerhalb des WA- und MI-Gebietes sollen in Anlehnung an die bislang gültigen Festsetzungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auch weiterhin Gebäude mit einer Höhe von max. 
13,50 m realisiert werden können. Mit Blick auf die bereits bestehenden Gebäude, hier 
insbesondere das Seniorenzentrum, können die am Siedlungsrand hinzukommenden baulichen 
Anlagen gegenüber der bestehenden (Wohn)Bebauung in den Siedlungszusammenhang 
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integriert und auch weiterhin ein harmonischer Übergangsbereich der Siedlung zur freien 
Landschaft gewährleistet werden. Als maßgeblicher Bezugspunkt wird dabei der höchste Punkt 
der Dachhaut definiert.  

Als Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen wird die Mittelachse des Lerchenweges in 
Höhe der jeweiligen baulichen Anlage definiert. Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen 
ist durch einen Abschlag entsprechend des natürlichen Geländeverlaufes zu korrigieren. 

§ 3 Begrenzung der Höhen baulicher Anlagen  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

(1) Die max. Höhe der baulichen Anlagen (Gebäudehöhe (GH)) ist im Bebauungsplan durch 
Planzeichen festgesetzt. Als maßgeblicher oberer Bezugspunkt wird der höchste Punkt der 
Dachhaut definiert. 

(2) Als Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen wird die Mittelachse des Lerchenweges in 
Höhe der jeweiligen baulichen Anlage definiert. Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen 
ist durch einen Abschlag entsprechend des natürlichen Geländeverlaufes zu korrigieren. 
Maßgebend für die Ermittlung des Abschlags ist der angenommene Schnittpunkt der der 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche zugewandten Außenwandfläche mit der natürlichen 
Geländeoberkante in der Mitte des jeweiligen Baukörpers. 

 

4.1.3 Bauweise 

Innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete wird eine abweichende Bauweise, im Sinne 
der offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge, festgesetzt, sodass die Länge der 
Gebäudekörper 50 m überschreiten können. Die Festsetzung der abweichenden Bauweise 
erfolgt dabei unter Berücksichtigung der bislang auf der Grundlage des rechtsverbindlichen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 zulässigen Bauweise, die u.a. den Ansprüchen 
eines barrierefreien, jedoch flächenintensiven Altenwohn- und Pflegeheimes Rechnung trägt.  

4.1.4 Baugrenzen (Überbaubare Grundstücksfläche) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen, die für die Errichtung der Hauptgebäude vorgesehen 
sind, werden im rechtsverbindlichen Bebauungsplan durch Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO definiert.  

Für die im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen werden für das WA- und MI-Gebiet 
jeweils zusammenhängende überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. Diese halten einen 
Abstand von 5 m zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Lerchenweges und von 2 m zu 
den randlichen Pflanzflächen. Zur südlichen Grenze des MI-Gebietes hält die Baugrenze einen 
Abstand von 3 m. Die nördliche Baugrenze des WA-Gebietes wird bis an die festgesetzte, mit 
Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche herangeführt. 

Mit den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen kann durch eine entsprechende 
bauliche Ausnutzung ein Beitrag zur Förderung der kosten-, flächen- und energiesparenden 
Bauweise geleistet werden.  

4.2 Örtliche Bauvorschriften 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Amelinghausen im Übergangsbereich 
zwischen den vorhandenen Siedlungsstrukturen und der freien Landschaft. Um diesen 
besonderen städtebaulichen Bedingungen Rechnung zu tragen und ein Einfügen der neuen 
Baukörper in das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten, waren bereits im 
rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 örtliche Bauvorschriften 
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Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese sollen auch weiterhin Anwendung finden und werden 
insofern in den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 42 übernommen. 

Die Anforderungen an die Gestaltung sollen den städtebaulichen Rahmen zur Einfügung der 
neuen Baukörper vorgeben, ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit und den individuellen 
Gesamtcharakter der Wohnanlage nicht zu stark einzuschränken. Daher konzentrieren sich die 
Festsetzungen auf die Definition der Dachneigung, der Dacheindeckung, die Gestaltung und 
Ausführung der Außenwandflächen sowie die Gestaltung von Frei- und Gartenflächen. 

Insbesondere sollen damit folgende Ziele erreicht werden: 

▪ harmonisches Einfügen und Unterordnen der geplanten Neubebauung in die vorhandene 
Ortsrandlage und  

▪ Rücksicht auf den landschaftlich reizvollen und sensiblen Übergangsbereich der Siedlung 
zur freien Landschaft. 

4.2.1 Dachform und –farbe 

Dachlandschaften tragen wesentlich zur Ortsbildsilhouette bei und prägen so das 
Erscheinungsbild eines Baugebietes aus der Ferne. Die Festsetzungen zu den Dachneigungen 
dienen dazu, eine vielfältige und gestalterisch harmonische Dachlandschaft zu erreichen.  

Um eine einheitliche und harmonische Dachlandschaft unter Berücksichtigung der im 
Plangebiet bereits vorhandenen Bebauung zu gewährleisten, sind auf den Hauptgebäuden nur 
geneigte Dächer mit einer Neigung von mind. 10 Grad zulässig. Bei der Anlage von 
Grasdächern sowie untergeordneten Gebäudeteilen bis zu einer Fläche von 25 m², z.B. 
Eingangsüberdachungen, Wintergärten, Erkern u.ä., sowie Garagen und Carports (offene 
Kleingaragen) sind auch geringere Dachneigungen zulässig. Um eine angemessene Nutzung 
der Dachgeschosse zu ermöglichen, sind auch Dachterrassen allgemein zulässig. 

Als Farbtöne für die Dacheindeckung von Dächern mit einer Dachneigung von mehr als 22 
Grad sind die Farbtöne „rot“ bis „rotbraun“ und „braun“ bis „dunkelbraun“ zulässig. 
Zwischentöne und Schattierungen der Farbmuster sind zulässig, um die Verwendung 
marktüblicher Materialien nicht zu stark einzuschränken. Dächer mit einer geringeren Neigung 
als 22 Grad können auch in anderen Farben gestaltet werden, da diese i.d.R. für den Betrachter 
nicht wahrnehmbar sind. 

Für Solarelemente, Dachfenster und Dachkonstruktionen für sportlichen Zwecken dienende 
Anlage sind auf Grund der tlw. erforderlichen besonderen technischen Eigenschaften auch in 
anderen als den genannten Farbtönen zulässig. 

Glasdächer sind zulässig, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtdachfläche des Hauptbaukörpers 
untergeordnet sind und einen Anteil von <= 30 % der Dachfläche ausmachen. Durch die 
flächenmäßige Begrenzung von Glasdächern können nachhaltige Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes, z.B. durch großflächige Reflexionen bei direkter Sonneneinstrahlung, 
vermieden werden. 

Neuere Bauformen und -elemente wie Solaranlagen, Wintergärten und 
Energiedachkonstruktionen als auch Grasdächer sind im Rahmen dieser Satzung zulässig und 
erwünscht, um auch neuzeitlichen und ökologischen Bauformen Möglichkeiten der Anwendung 
zu eröffnen. 
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§ 2 Dächer 

(1) Auf den innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete errichteten Hauptgebäuden sind 
nur geneigte Dächer mit Dachneigungen ab 10 Grad zulässig. Von den Dachneigungen 
ausgenommen sind Grasdächer, untergeordnete Gebäudeteile, Erker, sonstige 
Dachaufbauten und Wintergärten sowie Terrassenüberdachungen bis zu einer Grundfläche 
von 25 qm sowie Garagen und Carports (offene Kleingaragen). Dachterrassen sind allgemein 
zulässig. 

(2) Als Farbtöne für die Dachdeckung sind die Farben "rot-rotbraun" und "braun-dunkelbraun" 
zulässig (siehe § 4 Abs. 1 und 2). Für Solarelemente, Dachfenster und Dachkonstruktionen 
für sportliche Zwecke dienenden Einrichtungen sind auch andere Materialien und Farben 
zulässig. Die Definition der zulässigen Farbtöne gilt nicht für Hauptgebäude, deren 
Dachneigung kleiner als 22 Grad ist. Glasdächer sind, soweit sie im Verhältnis zur jeweiligen 
Gesamtdachfläche des Hauptbaukörpers untergeordnet sind (Anteil < 30 %), allgemein 
zulässig. 

 

4.2.2 Außenwände 

Die Außenwandflächen der baulichen Anlagen haben ebenso wie die Gestaltung der 
Dachlandschaft eine besondere Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild. Aus diesem Grund 
werden nur für das Ortsbild typische bzw. verträgliche Materialien in Form von Sichtmauerwerk 
und Putz zugelassen. 

Weiterhin sind auch Holzverschalungen zulässig, wenn sie im Verhältnis zur Fläche je 
Außenwand untergeordnet sind. Als Farben für Außenwandflächen sind die Farbtöne „gelb“ 
und „rot bis rotbraun“ zulässig. Darüber hinaus sind auch Holzfachwerk in den Farbtönen 
natur, braun und anthrazit sowie Glasfassaden zulässig. 

Um die Verwendung von ortsuntypischen Materialien zu vermeiden, werden Materialien, die 
andere vortäuschen, z.B. Fachwerk-, Dachstein- oder Klinkerimitate, innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ausgeschlossen. 

§ 3 Außenwände 

Als Material für die bestimmenden Ansichtsflächen der Hauptbaukörper sind zulässig: 

- Sichtmauerwerk 
- Putz 
- Holzverschalung nur, wenn sie im Verhältnis zur Fläche je Außenwand untergeordnet ist,  

in den Farbtönen "gelb" und "rot - rotbraun". 

Materialien und Konstruktionen, die andere vortäuschen sind unzulässig. Holzfachwerk ist in 
den Farbtönen natur, braun und anthrazit zulässig. Allgemein zulässig sind Fassaden aus 
Glas. 

 

4.2.3 Farbtöne 

Die Farbtöne für die Dächer und Außenwände orientieren sich an den in § 4 der örtlichen 
Bauvorschriften aufgeführten RAL -Farben (RAL 840 HR): 

Für den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL: 

2001 - rotorange 3005 - weinrot 
2002 - blutorange 3009 - oxydrot 
3000 - feuerrot 3011 - braunrot 
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3002 - karminrot 3013 - tomatenrot 
3003 - rubinrot 3016 - korallenrot 
3004 - purpurrot 

Für den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL: 

8001 - ockerbraun 8014 - sepiabraun 
8003 - lehmbraun 8015 - kastanienbraun 
8004 - kupferbraun 8016 - mahagonibraun 
8007 - rehbraun 8017 - schokoladenbraun 
8008 - olivbraun 8023 - orangebraun 
8011 - nußbraun 8024 - beigebraun 
8012 - rotbraun 8025 - blaßbraun 

Für den Farbton "gelb" im Rahmen der RAL: 

1001 - beige  1002 - sandgelb 
1005 - honiggelb 1011 -  braunbeige 
1014 - elfenbein 1015 - hellelfenbein 
1024 - ockergelb 

Die Farbtöne werden zur hinreichenden Bestimmtheit der festgesetzten Farbtöne aufgeführt, 
sodass der Rahmen des farblich möglichen sowie der materialbedingte Farbrahmen identifiziert 
werden kann. 

4.2.4 Gestaltung von Frei- und Gartenflächen 

Um ein Mindestmaß an Durchgrünung und eine landschafts- und ortsbildverträgliche 
Gestaltung der Grundstücksflächen sicherzustellen, ist die nach der Inanspruchnahme der 
Grundflächenzahl (GRZ) einschließlich der zulässigen Überschreitung der GRZ verbleibende 
Grundstückfläche als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Dies ergibt sich ebenfalls aus dem § 9 
Abs. 2 NBauO, in dem eine entsprechende Durchgrünung der Freiflächen von Baugrundstücken 
festgelegt wird. In der jüngeren Vergangenheit finden sich in den Hausgärten häufig 
Steingärten, die dem Grunde nach einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden darstellen 
und bei der Grundflächenzahl als Flächenbefestigung einzubeziehen wären. Die gestalterischen 
Anforderungen sollen neben dem allgemeinen Klimaschutz im Sinne der Vermeidung nicht 
erforderlicher Flächenversiegelungen auch dem kleinräumigen Klima- und Artenschutz dienen, 
sodass diese Flächen vermehrt zur direkten Ableitung des darauf anfallenden 
Oberflächenwassers beitragen als auch Insekten ausreichend Lebensraum bieten. Die 
Gestaltung mit Materialien, die die ökologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B. 
Wasserspeicher, Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder 
unterbinden (z.B. Material- und Steinschüttungen, Pflaster und sonstige Deckschichten), sind 
daher auf diesen Flächen nur auf maximal fünf Prozent der Fläche zulässig. Die Anlage von 
Gartenteichen kann ausnahmsweise zugelassen werden. Kiesstreifen um die Gebäude als 
Spritzschutz sind bis zu einer Breite von max. 0,50 m zulässig. 

Ergänzend sollen auch im Bereich zwischen der straßenzugewandten Seite der Hauptgebäude 
und der festgesetzten Straßenflächen (sog. Vorgärten) gepflasterte, geschotterte und bekieste 
Flächen mit Ausnahme von Zufahrten für Stellplätze, Carports und Garagen und notwendige 
Zuwegungen grundsätzlich nicht zugelassen werden.  
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§ 5 Gestaltung von Frei- und Gartenflächen 

(1) Die nach der Inanspruchnahme der Grundflächenzahl (GRZ) einschließlich der zulässigen 
Überschreitung der GRZ verbleibende Grundstückfläche ist als Zier- oder Nutzgarten 
anzulegen. 

(2) Die Gestaltung mit Materialien, die die ökologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B. 
Wasserspeicher, Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder 
unterbinden (z.B. Material- und Steinschüttungen, Pflaster und sonstige Deckschichten), ist 
auf den Flächen gem. Abs. 1 nur auf maximal fünf Prozent der Fläche zulässig. Die Anlage 
von Gartenteichen kann ausnahmsweise zugelassen werden. Kiesstreifen um die Gebäude als 
Spritzschutz sind bis zu einer Breite von max. 0,50 m zulässig. 

(3) Im Bereich zwischen der straßenzugewandten Seite der Hauptgebäude und der festgesetzten 
Straßenflächen (sog. Vorgärten) sind gepflasterte, geschotterte und bekieste Flächen mit 
Ausnahme von Zufahrten für Stellplätze, Carports und Garagen und notwendige Zuwegungen 
grundsätzlich unzulässig. 

 

4.3 Verkehr 

Die äußere Erschließung des Baugebietes erfolgt von Norden über die Lüneburger Straße (B 
209) und den daran angebundenen Lerchenweg. Hierüber ist das Plangebiet an das örtliche 
und überörtliche Straßenverkehrsnetz angebunden.  

Die Straßen sind somit zur Aufnahme des aus dem Plangebiet zu erwartenden Verkehrs 
ausreichend dimensioniert und für die Aufnahme des durch das Plangebiet entstehenden 
zusätzlichen Verkehrsaufkommens grundsätzlich geeignet und entsprechend ausgebaut, 
sodass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. 

Der Bahnhof an der Bahnlinie Soltau- Lüneburg liegt in einer Entfernung rd. 300 m Luftlinie 
entfernt, westlich der Oldendorfer Straße. 

4.4 Belange von Boden, Natur und Landschaft 

4.4.1 Eingriffsregelung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 dient der Deckung des auf das Grundzentrum 
Amelinghausen bezogenen kurz- bis mittelfristigen Baulandbedarfs. In Zuordnung zur bereits 
nördlich anschließenden gemischten Nutzungsstruktur entlang der Lüneburger Straße sollen 
weitere Möglichkeiten der Ansiedlung der für diesen Siedlungsabschnitt prägenden gemischten 
Nutzungsstrukturen (Wohnen und Arbeiten) geschaffen werden. Ferner sollen die östlich des 
Lerchenweges bereits bestehenden (Wohn)Nutzungen planungsrechtlich gesichert und 
weitere Entwicklungen auf den bislang noch nicht bebauten Grundstücksflächen ermöglicht 
werden. Damit verbunden ist aufgrund der Lage des Plangebietes auch die Förderung der 
Innenentwicklung des Siedlungsbereiches, sodass ein Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gem. § 13 a BauGB aufgestellt wird.  

Durch den Bebauungsplan Nr. 42 wird mit rd. 9.277 m² eine Grundfläche gem. § 19 Abs. 2 
BauNVO von weniger als 20.000 m² festgesetzt. 

In Kapitel 1.5 wird dargelegt, dass die Anwendungsvoraussetzungen für den § 13 a BauGB 
erfüllt sind. Für den Bebauungsplan der Innenentwicklung gelten gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit 
ist die Eingriffsregelung nicht anzuwenden bzw. ein Ausgleich im Grundsatz nicht erforderlich. 
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden auch keine Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. UVPG unterliegen. 

Die Planung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das Plangebiet im räumlichen 
Geltungsbereich eines bereits rechtsverbindlichen (vorhabenbezogenen) Bebauungsplanes i. 
S. d. § 30 BauGB befindet. Die Möglichkeiten der bisherigen baulichen Nutzung werden durch 
Festsetzungen definiert. 

Auf den Flächen des Plangebietes sind daher – wie oben beschrieben - Eingriffe 
planungsrechtlich bereits zulässig. 

Die hier in Rede stehende Bauleitplanung berücksichtigt das Gebot (gem. § 1 a Abs. 2 BauGB) 
mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und hierfür Maßnahmen zur 
Innenentwicklung des Siedlungsbereiches zu nutzen. Dies berücksichtigend sind die aus der 
Überbauung voraussichtlich resultierenden Umweltauswirkungen, welche sich vornehmlich auf 
Eingriffe in bereits funktional weitgehend beeinträchtigte Bodenstrukturen und auf 
planungsrechtlich gesicherte Bauflächen beziehen, zu relativieren. 

Die von der Planung betroffenen Freiflächen im Geltungsbereich stellen sich überwiegend als 
Hausgärten die gärtnerisch gestaltet wurden bzw. derzeit mit Garagen bestandene Flächen 
dar. Diese Biotope haben aufgrund der Lage in siedlungsstrukturell geprägten Flächen eine 
geringe Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie für den Naturhaushalt 
insgesamt. Die im nördlichen Bereich des Plangebietes gelegene, bislang unbebaute 
Grundstücksfläche stellt sich derzeit als Brachfläche dar.  

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,6 ist keine über den 
planungsrechtlichen Bestand hinausgehende Mehrversiegelung verbunden. Der zulässige 
Gesamtversiegelungsgrad wird nicht erhöht, vielmehr verringert er sich geringfügig für den 
Bereich des festgesetzten WA-Gebietes. Für das Plangebiet ergeben sich somit keine 
Veränderungen, die über das bereits in der Vergangenheit vorhandene baurechtlich zulässige 
Risiko hinausgehen werden, da die bisher festgesetzte Versiegelung des Bodens nicht 
verändert oder bislang getroffene grünordnerisch relevante Festsetzungen aufgehoben oder 
geändert werden. Diese werden vielmehr aus dem rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 17 in den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 42 übernommen. Ein erheblicher 
und ausgleichspflichtiger Eingriff ist daher nicht ableitbar, so dass auf weitergehende 
Kompensationsmaßnahmen und -flächen verzichtet werden kann. Die für den 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan erfolgten externen Kompensationsmaßnahmen werden 
auf den vorliegenden Bebauungsplan übertragen. 

4.4.2 Umweltvorsorge/grünordnerische Festsetzungen/Artenschutz 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB ist eine heckenartige 
Gehölzpflanzung anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die 
Pflanzungen sind mit einer Pflanzdichte von einer Pflanze pro qm und in Gruppen von 3-5 
Stück einer Art, so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein artenreiches, freiwachsendes 
Gehölz entwickeln kann. Die Hecken tragen zur Einbindung des neuen Siedlungsrandes in die 
östlich angrenzende freie Landschaft bei, so dass erhebliche Eingriffe in das Schutzgut 
Landschaft ausgeglichen werden. Gleichzeitig werden heimische Baum- und Straucharten 
gepflanzt und somit Standorte für Pflanzen geschaffen. Die Hecken dienen als Schutz-, 
Rückzugs-, Nahrungs- und Brutlebensraum für Vogel-, Kleinsäuger- und Insektenarten. Die 
erheblichen Eingriffe in die Lebensräume von Tieren und Pflanzen können teilweise 
ausgeglichen werden. 
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Zudem ist je angefangene 150 m² versiegelter Grundstücksfläche ein Laubbaum als 
Hochstamm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die zu 
pflanzenden Bäume müssen als Hochstamm mit einem Stammumfang von 14 cm in 1 m Höhe 
oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m gepflanzt werden.  

Weiterhin ist je angefangene 6 Stellplätze zwischen den Stellplätzen als gliederndes Element 
ein Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14 cm in 1 m Höhe anzupflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.  

Die Pflanzmaßnahmen sind nach Baubeginn, spätestens jedoch innerhalb von 2 
Vegetationsperioden nach Baubeginn auf den jeweiligen Grundstücken, durchzuführen. 

Artenschutz  

Innerhalb der festgesetzten WA- und MI-Gebiete sind zur Beleuchtung der Fahrwege, 
Stellplatzanlagen, Grünflächen und Außenflächen im Bereich der Gebäude insektenfreundliche 
Leuchtmittel und Beleuchtungen mit warm-weißem Licht (max. 2.700 Kelvin) zu verwenden. 

Die Baufeldfreiräumung in Verbindung mit Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte/-rodungen 
ist aus artenschutzrechtlichen Gründen nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 
28./29. Februar zulässig (außerhalb der Brut- und Vegetationszeit, gesetzliche Rege-lungen 
des § 39 BNatSchG). Für das gehölzfreie Offenland im Plangebiet (Schlagflur) ist die 
Baufeldfreiräumung nicht im Zeitraum von 01. März bis 30. Juni vorzunehmen (außerhalb der 
Brutzeit von Arten der Offenland/Saumstrukturen). Eine Baufeldfreiräumung ist hier daher 
ergänzend auch vom 01. Juli bis 30. September zulässig.  

Soweit das Vorkommen von Bruten durch eine fachlich qualifizierte Person (Ornithologe) vor 
Baubeginn auszuschließen ist, ist jeweils auch ein abweichender Baubeginn möglich. Ein 
abweichender Baubeginn ist dabei im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreis Lüneburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung und Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde zulässig. 

Im Baufeld vorhandene und zu fällende Bäume sind vor Baubeginn/Baumfällung auf 
Baumhöhlen zu kontrollieren. Ggf. vorgefundenen Baumhöhlen sind vor der Winterruhe der 
Fledermäuse (ab September bis Oktober) mit geeigneten Mitteln bis zur Fällung der Bäume zu 
verschließen, ggf. so, dass vorhandenen Tiere (Fledermäuse) aus- aber nicht wieder einfliegen 
können (Folie oder Stoff im Reusenprinzip anbringen). Die Ergebnisse sind durch eine fachlich 
qualifizierte Person (Fachperson für Fledermäuse) zu dokumentieren. Der Bericht ist vor 
Fällung der Höhlenbäume der Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg zur Prüfung 
vorzulegen. Das Fällen von Höhlenbäume ist nur zulässig, wenn die Höhlenbewohner 
ausgeflogen sind/eine Nutzung der Höhle auszuschließen ist, Die Fällung eines wider Erwarten 
durch Fledermäuse genutzten Höhlenbaumes ist im Einzelfall bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg zu beantragen und nur nach vorheriger 
Prüfung und Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.  

4.5 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere auch die des Immissionsschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 7 BauGB, zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Anforderung an die Sicherstellung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes, insbesondere 
die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB).  
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Für die Beurteilung der mit dieser Bauleitplanung verbundenen Immissionssituation ist die 
Berücksichtigung des unmittelbaren Planungsumfeldes von Bedeutung. Das unmittelbare 
Umfeld des Plangebietes wird durch die bereits bestehenden (Allgemeinen) Wohngebiete und 
Mischnutzungen beidseits der Lüneburger Straße (B 209) sowie die Lüneburger Straße selbst 
bestimmt. Ferner finden sich im direkten Umfeld des Plangebietes neben einem 
Einzelhandelsmarkt ebenfalls ein Gewerbebetrieb sowie eine landwirtschaftliche Hofstelle. Im 
weiteren Umfeld befindet sich zudem eine Bahnstrecke. Auf das Plangebiet können insofern 
Verkehrslärm-, Gewerbelärm- und Geruchsimmissionen einwirken. Auf diese wird nachfolgend 
eingegangen. 

4.5.1 Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Nutzungen in Bezug auf Immissionen 

• Schutzwürdigkeiten 

Zur Beurteilung der zukünftig zu erwartenden Immissionssituation ist die Schutzwürdigkeit der 
im Plangebiet und in dessen Wirkungsumfeld bestehenden und geplanten Art der baulichen 
Nutzung in Anlehnung an die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufgeführten 
Gebietstypen zu ermitteln.  

Im vorliegenden Bebauungsplan sind als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO und ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Für 
die unmittelbar östlich angrenzenden Grundstücke wurde auf der Grundlage der Darstellungen 
des wirksamen Flächennutzungsplanes und der vorhandenen Nutzungsstrukturen der 
Schutzanspruch Allgemeiner Wohngebiete berücksichtigt. Für die Flächen südlich der B 209 
der Schutzanspruch eines Misch-bzw. Dorfgebietes.  

• Beurteilungsgrundlagen Lärmimmissionen 

Der Schutzanspruch der v.g. Arten der baulichen Nutzungen stellt sich für städtebauliche 
Planungen auf der Grundlage der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ wie folgt dar: 

WA-Gebiet   tags 55 dB(A) und nachts 45/40 dB(A)  

MI-/MD-Gebiet  tags 60 dB(A) und nachts 50/45 dB(A)  

Der letztgenannte Wert gilt für Gewerbelärm. Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar 
und können im Einzelfall auch geringfügig überschritten werden. 

Für Gewerbelärm sind im konkreten Einzelgenehmigungsverfahren die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm beachtlich. Diese werden nachfolgend hilfsweise zur Beurteilung der 
landwirtschaftlichen Betriebsgeräusche herangezogen: 

WA-Gebiet   tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A)  

MI-/MD-Gebiet  tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A)  

• Beurteilungsgrundlagen Geruchsimmissionen 

Zur Beurteilung dessen, ob Geruch erheblich belästigend auf Siedlungsbereiche einwirkt oder 
einwirken wird, findet die TA Luft (Anhang 7) Anwendung. Daraus ergibt sich, dass in WA- und 
MI-Gebieten 10 % Geruchswahrnehmungshäufigkeit im Jahr und in MD-Gebieten bis zu 15 % 
nicht überschritten werden sollen. In gewachsenen Dorfgebieten können diese Werte im 
Einzelfall bis zu 20 % überschritten werden.  
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4.5.2 Lärmimmissionen (Beurteilung unterschiedlicher Lärmarten) 

• Verkehrslärm 

Straßenverkehr 

Die von der Bundesstraße (B 209) ausgehenden und auf das Plangebiet einwirkenden 
Verkehrslärmimmissionen können zu einer Überschreitung der v.g. Orientierungswerte 
beitragen. Schallschutzmaßnahmen können im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung an 
den Gebäuden berücksichtigt werden, wobei durch die Anwendung des aktuellen 
Gebäudeenergiegesetzes die Anforderungen an die energetisch wirksame Ausformung von 
Bauteilen auch der erforderliche Schallschutz (in der Regel bis zum Lärmpegelbereich III) 
erbracht werden kann. Das Erfordernis der Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen mit Blick 
auf die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist daher nicht ableitbar. Im 
Rahmen der konkreten Vorhabenplanung ist der Nachweis zu führen, dass die Anforderungen 
der DIN 4109 Schallschutz im Hochbau berücksichtigt werden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen im Hinblick auf die Berücksichtigung von 
Verkehrslärmimmissionen ausgehend von den umgebenden Straßen/Wegen auch aufgrund 
der ausreichenden Abstände keine Anhaltspunkte vor, die auch eine erhebliche 
Beeinträchtigung der geplanten Nutzung hindeuten würden.  

Darüber hinaus ist mit dem Bebauungsplan auch kein baulicher Eingriff in den Straßenraum 
verbunden, sodass auch aus diesem Grund keine weitergehenden Anforderungen, etwa aus 
der Anwendung der 16. BImSchV, zu berücksichtigen sind.  

Schienenverkehr 

Aus der im südlichen Siedlungsbereich Amelinghausens vorhandenen Bahnstrecke sind 
ebenfalls keine erheblichen Immissionen zu erwarten. Die Bahnstrecke wird nicht mehr für den 
regelmäßigen Personenverkehr genutzt. Sie wird durch die jedoch für vereinzelten 
Güterverkehr herangezogen. Da es sich um eine öffentliche Eisenbahntrasse handelt, kann 
zukünftig zwar der ÖPNV wieder aufgenommen werden, aufgrund der Entfernung von rd. 200 
m LL (Luftlinie) und der vorliegenden Bebauung ist jedoch nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen durch Schallemissionen des Schienenverkehrs im Plangebiet zu rechnen. 
Eine Haftung für Schäden durch Erschütterungen, Lärm, Luftverunreinigungen usw., die durch 
den Bahnbetrieb entstehen können, wird nicht übernommen. 

• Gewerbelärm 

Von den innerhalb des Plangebietes zulässigen Nutzungen gehen keine Emissionen auf 
benachbarte Nutzungen aus, die zu Beeinträchtigungen oder Nutzungskonflikten führen 
könnten. 

Der nordöstlich des Plangebietes, südlich der Lüneburger Straße gelegene landwirtschaftliche 
Betrieb betreibt Rinderhaltung. Erhebliche Beeinträchtigungen aus dieser Nutzung, z.B. durch 
Lärm sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten, da der Betrieb bereits auf die 
benachbarten, betriebsfremden Wohnnutzungen Rücksicht nehmen muss. Darüber hinaus sind 
die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung auf Grund der noch immer dörflich 
geprägten Nutzungsstrukturen als ortsüblich zu betrachten und nach dem Gebot der 
gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen.  

In Bezug auf den nördlich angrenzenden Tischlereibetrieb sind hier auf Grund der derzeitigen 
immissionsschutzrechtlichen Situation keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da dieser 
ebenfalls auf die nächstgelegene, betriebsfremde Wohnnutzung Rücksicht nehmen muss, die 
näher an dem Betrieb liegt als das Plangebiet. Im Übrigen weisen die dem Betrieb 
nächstgelegenen Flächen innerhalb des Plangebietes mit der Festsetzung eines Mischgebietes 
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eine vergleichbare Schutzwürdigkeit auf, sodass hier nicht von Konflikten auszugehen ist. 

• Baustellenlärm 

Von Baustellen ausgehende Emissionen können zu vorübergehenden Beeinträchtigungen 
führen. Darum ist Baulärm nicht nur in der Bauvorbereitung, sondern auch bei der Betrachtung 
der Auswirkungen der Planung während der Bauphase auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme wird im 
Rahmen der Bauabwicklung und Realisierung des Bebauungsplanes eingehalten. Hierfür sind 
jedoch die ausführenden Firmen und sonstigen am Bau und der Realisierung des Baugebietes 
Beteiligten verantwortlich. Hierbei sind die Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) zu beachten. Die AVV Baulärm konkretisiert die 
Anforderungen an Baustellen. Sie enthält unter anderem 

- Immissionsrichtwerte (IRW) in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung des betroffenen 
Gebiets, 

- das Verfahren für die Ermittlung des Beurteilungspegels, 

- Rahmenbedingungen für behördliche Maßnahmen zur Minderung des Baulärms und 

- Beispiele für technische Schallschutzmaßnahmen. 

Die IRW der AVV Baulärm gelten für den Tagzeitraum von 7:00 bis 20:00 Uhr und für den 
Nachtzeitraum von 20:00 bis 7:00 Uhr in Abhängigkeit von der planungsrechtlichen Einstufung 
beziehungsweise der tatsächlichen Nutzung der Gebiete.  

Nach der AVV Baulärm sollen Maßnahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden, 
wenn die IRW um mehr als 5 dB überschritten werden. Dabei kommen in Betracht: 

- Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle, 

- Maßnahmen an den Baumaschinen, 

- die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, 

- die Verwendung geräuscharmer Bauverfahren, 

- die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen. 

In der Regel bedarf es keiner Festsetzung im Bebauungsplan zum Schutz vor Baulärm. 
Erfahrungsgemäß sind konkrete Prognoseberechnungen für Baulärm zum Zeitpunkt der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes auch noch gar nicht möglich, da die dazu erforderlichen 
Informationen (zum Beispiel zum Bauablauf, zu den zum Einsatz kommenden Baumaschinen, 
zur Zeitdauer der Arbeiten insgesamt und täglich und so weiter) noch nicht bekannt sind. Im 
Rahmen der Baudurchführung wird die Gemeinde Amelinghausen auf eine möglichst dem 
Gebot der Rücksichtnahme entsprechende Bauabwicklung hinwirken. Grundsätzlich sind 
jedoch im Zuge der Realisierung von Baugebieten Baulärm, Erschütterungen und sonstige mit 
der Baudurchführung relevante Ereignisse zu erwarten. Diese sind jedoch, bei Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte regelmäßig als zeitlich begrenzte Ereignisse zu dulden. 

Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften 
ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte 
in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben. 
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4.5.3 Geruchs- und Staubimmissionen 

Auf das Plangebiet selbst können saisonbedingt Immissionen, ausgehend von den östlich 
gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker), einwirken. In der Vergangenheit sind aus 
der Nachbarschaft bisher keine Nutzungskonflikte in Form von Geruchs- oder 
Staubimmissionen bekannt geworden. Diese sind im Rahmen der ordentlichen Bewirtschaftung 
von landwirtschaftlichen Flächen jedoch als saisonal typisch zu betrachten. Aufgrund der 
Entfernung des Plangebietes zu den im Umfeld gelegenen landwirtschaftlichen Flächen sind 
jedoch keine Nutzungskonflikte ableitbar. Die bestehenden Hofstellen haben im Rahmen ihres 
Betriebes bereits auf die vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebietes Rücksicht zu nehmen. 

Im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Plangebietes befinden sich keine Anlagen, welche 
ortsuntypische Emissionen erzeugen. Erhebliche Beeinträchtigungen der in der Umgebung des 
Plangebietes befindlichen betriebsfremden Nutzungen sind der Gemeinde nicht bekannt.  

4.5.4 Trennungsgebot gem. § 50 BImSchG und Störfallverordnung 

Gemäß dem Grundsatz der zweckmäßigen Zuordnung von verträglichen Nutzungen ist der 
Plangeber gehalten, ein Nebeneinander von Störfallbetrieben und schutzbedürftigen 
Nutzungen zu vermeiden. Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus dem Trennungsgrundsatz 
des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des 
Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete (Verkehrswege, Freizeitgebiete etc.) so weit wie möglich vermieden 
werden. Es ist festzustellen, dass das Nebeneinander der im Plangebiet vorgesehenen 
Bebauung und den im nahen Umfeld des Gebiets bereits vorhandenen und ausgeübten 
Wohnnutzungen aufgrund der nicht als erheblich zu bezeichnenden Immissionskonflikte auch 
mit dem Trennungsgebot gem. § 50 BImSchG vereinbar ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet nach Kenntnis der Gemeinde Amelinghausen 
nicht in einem Achtungsabstand eines störfallrelevanten Gewerbebetriebs liegt.  

5 Sonstige zu beachtende öffentliche Belange 

5.1 Altlasten und Kampfmittel 

5.1.1 Altlasten 

Es befinden sich keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im Plangebiet oder seiner 
näheren Umgebung. 

5.1.2 Kampfmittel 

Kampfmittelfunde sind innerhalb des Plangebietes und der näheren Umgebung nicht bekannt. 
Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung ist ggf. durch das Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen, Kampfmittelbeseitigungsdienst, eine Auswertung der 
vorhandenen Luftbilder durchzuführen, um mögliche Kampfmittelfunde auszuschließen.  

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, ist die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN umgehend zu benachrichtigen. 
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5.2 Bergbau 

Gemäß dem NIBIS-Kartenserver liegen für das Plangebiet keine Erlaubnisse gem. § 7 BBergG 
oder Bewilligungen gem. § 8 BBergG vor. Auch ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 
BbergG wurde nach den Informationen des NIBIS-Kartenservers nicht verliehen. 

Ergänzend vorliegende Salzabbaugerechtigkeiten sind für das vorliegende Plangebiet nicht 
bekannt. 

5.3 Denkmalschutz 

Konkrete archäologische Funde sind nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb des 
Plangebietes nicht bekannt. Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist allerdings 
aufgrund der bislang nicht durchgeführten systematischen Erhebung hier nicht auszuschließen. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde wie 
etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, 
Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, gemacht werden, so sind diese gem. § 14 Abs. 
1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig. Sie müssen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Lüneburg unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Bauliche Anlagen, die dem Baudenkmalschutz unterliegen, befinden sich weder in der 
Umgebung noch im Plangebiet selbst.  

5.4 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Die hier in Rede stehende Planung bezieht sich auf zum Teil bereits bebaute Flächen, die am 
östlichen Rand eines ebenfalls bereits baulich beeinflussten Siedlungsbereiches liegen und von 
den im Plangebiet selbst und in der Umgebung bestehenden Nutzungen beeinflusst werden. 
Die Flächen haben aufgrund der im Plangebiet vorhandenen und im Umfeld bereits 
bestehenden siedlungsstrukturell geprägten Nutzungen keine wesentliche Bedeutung für den 
Klimaschutz. Der Verlust der unversiegelten Flächen und damit der Bodenfunktionen wird 
durch die neu zu pflanzenden Bäume auf den privaten Grundstücksflächen sowie durch Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Rahmeneingrünung entlang der nördlichen 
Plangebietsgrenzen) teilweise ausgeglichen, sodass auch weiterhin ein kleinräumiger Beitrag 
zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas in Form von Schattenentwicklung, Staubbindung und 
Temperaturausgleich geleistet werden kann.  

Der Bebauungsplan trägt mit der darin vorbereiteten baulichen Neuordnung von bereits 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sowie durch die Einbeziehung von 
kleinräumigen und dem unbebauten Siedlungsrand bisher zugeordneten Flächen dazu bei, 
dass sich im Wesentlichen ein ähnliches siedlungsstrukturell beeinflusstes Klima entsprechend 
der Umgebung entwickeln wird.  

Aufgrund der Zunahme der versiegelten Flächen ist eine geringfügige Aufheizung dieser 
Flächen zu erwarten. Dieser soll durch die grünordnerischen Festsetzungen (u.a. 
Durchgrünung privater Grundstücksflächen) entgegengewirkt werden. Hierbei werden 
Pflanzlisten festgesetzt, die auch unter Berücksichtigung der fortschreitenden Klimawandels 
besonders trockenresistent sind. Darüber hinaus tragen die grünordnerischen Festsetzungen 
zur Schattenentwicklung und dem damit verbundenen lokalen Temperaturausgleich und 
untergeordnet zur Staubbindung bei.  
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Über die örtliche Bauvorschrift zur Gestaltung von Frei- und Gartenflächen wird die Anlage der 
nicht versiegelten Grundstücksflächen als Zier- oder Nutzgarten festgelegt. Hierdurch können 
die ökologischen und klimatischen Bodenfunktionen gesichert und ebenfalls ein Beitrag zur 
Vermeidung bzw. Verminderung entsprechender Wärmeentwicklungen durch Aufheizen der 
Flächen in den Sommermonaten geleistet werden. 

Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien. Er schließt 
die Nutzung regenerativer Energien oder sonstige bauliche Maßnahmen zum Klimaschutz 
jedoch weder aus noch erschwert er diese in maßgeblicher Weise. Insofern wird den 
allgemeinen Klimaschutzzielen der Gemeinde Amelinghausen Rechnung getragen.  

Folgende allgemeine Hinweise und Empfehlungen, die auf die konkrete Vorhabenplanung 
abzielen, werden nachfolgend gegeben: 

- Bei den neu hinzukommenden Gebäuden sind die baulichen Nutzungen auf der Grundlage 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) derart zu errichten, dass diese einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

- Die Errichtung von Wasserspeichern zur Nutzung des Regenwassers (Zisternen) kann einen 
Beitrag zum sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Trinkwasser leisten. Eine 
Anrechnung/Berücksichtigung bei der Dimensionierung der Regenrückhalteeinrichtungen 
ist jedoch nicht möglich.  

- Die Nutzung der Solarenergie zum Zwecke der Stromerzeugung stellt in vielen Fällen eine 
klimafreundliche Form der Energieerzeugung dar. Hier ist auf eine angemessene 
Ausrichtung der Anlagen auf den Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen zu achten.  

- Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung kann die Nutzung der Erdwärme, Heizen über 
die Lüftungsanlage (Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung, Kalte Nahwärme) eine 
weitere Möglichkeit der Energieerzeugung darstellen.  

- Die Energieerzeugung von Wohnhäusern mit fossilen Brennstoffen sollte mit Blick auf die 
Vermeidung und die Minimierung des CO2-Ausstoßes kritisch geprüft werden.   

- Die Begrünung von Dachflächen der Hauptgebäude und Nebenanlagen sowie Garagen und 
Carports stellt eine gute Möglichkeit für die Realisierung von Gründächern dar. 

- Erhöhung der Biodiversität durch vielfältig gestaltete Gärten, 

- Nutzung der Regenwasserversickerung und Regenwasserrückhaltung, 

- Förderung der individuellen E-Mobilität durch Nutzung der eigenen Solarenergie, 

- Verwendung energieeffizienter Baustoffe (z.B. Holz statt Zement als Baumaterial). 
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6 Daten zum Plangebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von insgesamt 22.476 m² und 
gliedert sich wie folgt: 

Allgemeines Wohngebiet (WA-Gebiet) 
davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
davon mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastende Flächen 

 
 

727 m² 
 

467 m² 

13.763 m² 

Mischgebiet (MI-Gebiet) 
davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 
 

484 m² 

6.286 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche  2.427 m² 

Plangebiet gesamt 
 

22.476 m² 

 

7 Durchführung des Bebauungsplanes 

7.1 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind zur Realisierung dieses Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

7.2 Ver- und Entsorgung 

Der Planänderungsbereich liegt innerhalb eines bestehenden und durchgängig erschlossenen 
Siedlungsbereiches. Der Lerchenweg ist bereits voll erschlossen und zum Teil beidseitig 
bebaut. 

7.2.1 Abwasserbeseitigung 

Der Ortsteil Amelinghausen ist an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Samtgemeinde 
Amelinghausen angeschlossen. Das Plangebiet kann, soweit noch nicht erfolgt, im Bereich des 
Lerchenweges an die vorhandene und ausreichend dimensionierte Schmutzwasserleitung 
angeschlossen werden. 

7.2.2 Oberflächenentwässerung 

Das innerhalb des Plangebietes anfallende Oberflächenwasser ist zur Versickerung zu bringen. 
Ist eine Versickerung nicht möglich, ist das anfallende Oberflächenwasser durch geeignete 
bauliche Maßnahmen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) auf den jeweiligen Grundstücksflächen 
derart zurückzuhalten, dass nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgeleitet 
wird. Als Bemessung sind 3 l/s*ha für ein 10-jährliches Regenereignis zu Grunde zulegen. 

7.2.3 Trink- und Löschwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung des Plangebietes wird durch die Purena GmbH sichergestellt und 
kann durch Anschluss an die im Bereich des Lerchenweges vorhandene Trinkwasserleitung 
erfolgen.  
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Um bei Bauarbeiten vorhandene Leitungen nicht zu beschädigen, ist vor Baubeginn von der 
ausführenden Firma eine Leitungsauskunft einzuholen. 

Nach dem „Niedersächsischen Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der 
Feuerwehr“ (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 18.07.2012 ist die 
Gemeinde (Samtgemeinde) verpflichtet für eine Grundversorgung mit Löschwasser zu sorgen 
(§ 2 Abs. 1 NBrandSchG). Der Löschwasserbedarf (m³/h) ist nach der Tabelle im Absatz 4 der 
Technischen Regel "Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (DVGW) festzulegen. Folgende Hinweise zur Sicherstellung des Brandschutzes zielen auf 
die Realisierung des Bebauungsplanes ab: 

• Der Grundschutz für das ausgewiesene Baugebiet beträgt nach den Richtwerttabellen des 
Arbeitsblattes W 405 aufgrund der zukünftigen Nutzung 96 m³/h für eine Löschzeit von 
mind. 2 Stunden. Die Löschwassermenge muss in einer Entfernung von höchstens 300 m 
zur Verfügung stehen. Die Löschwassermengen sind über die Grundbelastung für Trink- 
und Brauchwasser hinaus bereitzustellen. Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine 
hoheitliche Aufgabe der Samtgemeinde Amelinghausen. 

• Die Abstände der Löschwasserentnahmestellen untereinander dürfen höchstens 140 m 
betragen. Bei der weiteren Ausführungsplanung ist die örtliche Feuerwehr einzuschalten. 

• Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung erfolgt durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung und erforderlichenfalls durch zusätzliche unabhängige 
Löschwasserentnahmestellen, z.B. Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen, Zisternen. 

• Zur Sicherstellung von wirksamen Lösch- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr 
sind im Bereich der Verkehrsflächen Bewegungsflächen entsprechend der Richtlinie über 
Flächen für die Feuerwehr erforderlich. Diese dürfen nicht weiter als 50 m von den 
einzelnen Gebäuden entfernt liegen (fußläufig). Die Bewegungsflächen müssen mindestens 
7x12 m groß sein und dürfen auch nicht vorübergehend eingeschränkt werden (z.B. 
parkende Fahrzeuge). 

Die Anforderungen können seitens der Samtgemeinde Amelinghausen gesichert werden. 

7.2.4 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung des Plangebietes wird durch die GFA Lüneburg – gkAöR sichergestellt.  

Befahrbarkeit und Wendemöglichkeit der verkehrlichen Erschließung von Baugebieten und 
Straßen sind für dreiachsige Müllfahrzeuge auszulegen. Ein Rückwärtsfahren der 
Abfallsammelfahrzeuge gilt es zu vermeiden. 

Für Stichstraßen oder Sackgassen gilt, dass an deren Ende eine geeignete Wendeanlage 
vorhanden sein muss. 

Die im Plangebiet gelegenen Grundstücke können über den Lerchenweg problemlos 
angefahren werden. Müllbehälter können am Tag der Abholung am Lerchenweg aufgestellt 
werden. 

7.2.5 Energieversorgung  

Die Versorgung des Plangebiets mit Elektrizität und Erdgas erfolgt über die im Lerchenweg 
vorhandenen Versorgungsleitungen durch die für diesen Bereich zuständige Avacon AG und 
kann durch eine Erweiterung der Anlagen gesichert werden. 
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7.2.6 Kommunikation 

Das Plangebiet kann an das Kommunikationsnetz der Deutschen Telekom angeschlossen 
werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden. 

Für den Ausbau des Netzes der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH ist das Team 
Neubaugebiete zu kontaktieren: 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 

7.3 Baugrund 

Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort können über den 
NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) abgerufen 
werden. Danach weisen die Böden eine sehr geringe Verdichtungsempfindlichkeit auf. Es 
handelt sich um nicht hebungs- und setzungsempfindliche Locker- und Festgesteine mit 
üblichen lastabhängigen Setzungen gut tragfähiger Locker- und Festgesteine. Bezogen auf die 
Baugrundklasse handelt es sich um nichtbindige, grobkörnige Lockergesteine, überwiegend 
mitteldicht bis dicht gelagert (Bodenklasse 3, leicht lösbare Bodenart). 

Diese Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen jedoch keine 
geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. Entsprechende Untersuchungen des 
Baugrundes erfolgen im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung. 

7.4 Kosten 

Der Gemeinde Amelinghausen entstehen durch die Realisierung dieses Bebauungsplanes keine 
Kosten im Sinne des § 127 BauGB. 
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Anlage: Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
 
 
 
 


